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Regeste

Asyl (ohne Wegweisungsvollzug)

Erwägungen

E. 1.1
Gemäss Art. 31 VGG beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Be- schwerden gegen
Verfügungen nach Art. 5 VwVG. Das SEM gehört zu den Behörden nach Art. 33 VGG und
ist daher eine Vorinstanz des Bundesver- waltungsgerichts. Eine das Sachgebiet betreffende
Ausnahme im Sinne von Art. 32 VGG liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist
daher zuständig für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde und entschei- det auf dem
Gebiet des Asyls endgültig, ausser bei Vorliegen eines Auslie- ferungsersuchens des
Staates, vor welchem die beschwerdeführende Per- son Schutz sucht (Art. 105 AsylG [SR
142.31]; Art. 83 Bst. d Ziff. 1 BGG). Eine solche Ausnahme im Sinne von Art. 83 Bst. d
Ziff. 1 BGG liegt nicht vor, weshalb das Bundesverwaltungsgericht endgültig entscheidet.

E. 1.2
Das Verfahren richtet sich nach dem VwVG, dem VGG und dem BGG, soweit das AsylG
nichts anderes bestimmt (Art. 37 VGG und Art. 6 AsylG).

E. 1.3
Die Beschwerde ist frist- und formgerecht eingereicht worden. Der Beschwerdeführer hat
am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen, ist
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schutz- würdiges Interesse an deren Aufhebung beziehungsweise Änderung. Er ist daher
zur Einreichung der Beschwerde legitimiert (Art. 105 und Art. 108 Abs. 2 AsylG; Art. 48
Abs. 1 sowie Art. 52 Abs. 1 VwVG). Auf die Be- schwerde ist einzutreten.

E. 2
Die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die zulässigen Rügen richten sich im
Asylbereich nach Art. 106 Abs. 1 AsylG.

E. 3
(Anordnung der Wegweisung) der vorinstanzlichen Verfügung. Der Weg- weisungsvollzug
ist nicht zu prüfen, nachdem die Vorinstanz den Be- schwerdeführer mit Verfügung vom
22. Februar 2023 wegen Unzumutbar- keit des Wegweisungsvollzugs vorläufig
aufgenommen hat (vgl. Dispositiv- ziffern 4-6).

E. 4



Gestützt auf Art. 111a Abs. 1 AsylG wurde auf die Durchführung eines Schriftenwechsels
verzichtet.

E. 5.1
In der Beschwerde wird sinngemäss gerügt, die Vorinstanz habe das rechtliche Gehör des
Beschwerdeführers verletzt, indem sie ihn anlässlich der zweiten Anhörung kaum zur
Hausdurchsuchung befragt habe. Sie habe diesbezüglich widersprüchlich gehandelt, zumal
aus den Akten an keiner Stelle zu erkennen sei, dass sie während des hängigen Asylverfah-
rens der Auffassung gewesen wäre, der Beschwerdeführer habe dieses fluchtauslösende
Ereignis nicht genügend dargelegt. Diese formelle Rüge ist vorab zu beurteilen, da sie sich
allenfalls dazu eignet, eine Kassation der vorinstanzlichen Verfügung zu bewirken (vgl.
BVGE 2013/34 E. 4.2; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechts- pflege des Bundes, 3. Aufl. 2013, Rz. 1043 ff. m.w.H.).

E. 5.2
Gemäss Art. 29 VwVG haben die Parteien Anspruch auf rechtliches Gehör, welches als
Mitwirkungsrecht alle Befugnisse umfasst, die einer Partei einzuräumen sind, damit sie in
einem Verfahren ihren Standpunkt wirksam zur Geltung bringen kann (vgl. BGE 144 I 11
E. 5.3; BVGE 2009/35 E. 6.4.1). Mit dem Gehörsanspruch korreliert die Pflicht der
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und in ihrer Entscheidfindung angemessen zu berücksichtigen. Nicht erforderlich ist, dass
sich die Begründung mit allen Parteistandpunkten einlässlich aus- einandersetzt und jedes
einzelne Vorbringen ausdrücklich widerlegt (vgl. BGE 143 III 65 E. 5.2).

E. 5.3
Vorliegend ist nicht ersichtlich, dass der Beschwerdeführer mangels konkreter Fragen
seitens der Vorinstanz seine Asylgründe nicht hätte um- fassend vorbringen können. So
hatte er anlässlich seiner beiden Anhörun- gen zu den Asylgründen die Gelegenheit, sich
umfassend zum Vorfall der Hausdurchsuchung zu äussern. Der Umstand, dass er in Bezug
auf die zweite Anhörung gewisse Erwartungen betreffend die gestellten Fragen hegte, die
nicht erfüllt wurden, führt noch nicht zu einer Gehörsverletzung, zumal er auch anlässlich
der zweiten Anhörung Gelegenheit hatte, bislang zu wenig Ausgeführtes noch vorzutragen
(vgl. insbes. SEM-act. 25/10 F70 f.). Ferner stellt der Umstand, dass die Vorinstanz den
vom Beschwer- deführer geschilderten Sachverhalt mangels Realkennzeichen als nicht
glaubhaft erachtete, keine Verletzung des rechtlichen Gehörs dar, sondern es handelt sich
hierbei um eine materielle Frage. Die erhobene Rüge er- weist sich als unbegründet.

E. 6.1
Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grund- sätzlich Asyl.
Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt
wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationali- tät, Zugehörigkeit zu einer bestimmten
sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen
ausgesetzt sind oder be- gründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden
(Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des
Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen
psychischen Druck bewirken (Art. 3 Abs. 2 AsylG).

E. 6.2



Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest
glaubhaft machen. Diese ist glaubhaft gemacht, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit
überwiegender Wahrscheinlichkeit für ge- geben hält. Unglaubhaft sind insbesondere
Vorbringen, die in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich
sind, den Tatsa- chen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte
Beweismittel abgestützt werden (Art. 7 AsylG).
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E. 7.1
Die Vorinstanz führt in der angefochtenen Verfügung aus, die Schilde- rungen des
Beschwerdeführers betreffend die Hausdurchsuchung durch die Taliban seien zu wenig
substantiiert. Seine Aussagen würden nicht die Qualität erreichen, die zu erwarten wäre,
wenn die aussagende Person das Geschilderte tatsächlich erlebt hätte. Obwohl dem
Beschwerdeführer mehrfach die Gelegenheit eingeräumt worden sei, seine Vorbringen frei
zu schildern, würden seine Ausführungen nur vereinzelt Realkennzeichen ent- halten.
Zudem sei es angesichts der Sprachbarriere zwischen dem Be- schwerdeführer und den
Taliban zu bezweifeln, dass die Interaktion zwi- schen ihnen anlässlich der
Hausdurchsuchung in der vom Beschwerdefüh- rer geschilderten Form habe stattfinden
können. Darüber hinaus seien die Schilderungen des Beschwerdeführers auffallend
detailarm. Die Aussagen über das Erscheinungsbild der Taliban würden nicht über eine
stereotypi- sche Beschreibung hinausgehen. Ebenfalls sei es erstaunlich, dass erst am Ende
der zweiten Befragung nachgeschoben worden sei, dass der Be- schwerdeführer beim
Vorfall von den Taliban verletzt worden sei und die Taliban Schüsse abgefeuert hätten. Der
Wahrheitsgehalt dieser Aussagen sei daher als äusserst zweifelhaft einzustufen. Weiter
führt die Vorinstanz aus, dass der Sohn des Beschwerdeführers bei dem vom
Beschwerdeführer geschilderten Vorfall weder verletzt noch be- droht worden sei. Es
würden zudem keine konkreten Hinweise dafür vor- liegen, dass die Begegnung des Sohnes
überhaupt in Zusammenhang mit einer Suche der Taliban stehe. Auch sei es
zwischenzeitlich zu keinem ähn- lichen Vorfall mehr gekommen und die Familie des
Beschwerdeführers sei nicht mehr belästigt worden. Der Bruder des Beschwerdeführers
habe Af- ghanistan bereits eineinhalb bis zwei Jahre vor der Machtübernahme der Taliban
im August 2021 verlassen und sei folglich damals nicht mehr in der Position tätig gewesen,
in der sein vorgebrachtes Gefährdungsprofil be- gründet sei. Während seiner Tätigkeit für
(…) habe er niemals Probleme mit den Taliban oder anderen organisierten Gruppen gehabt.
Aufgrund des- sen sei nicht von einem konkreten Verfolgungsinteresse der Taliban an der
Person des Beschwerdeführers auszugehen. Das Vorbringen, seit seinem Weggang aus
B._______ würden die Taliban weiterhin nach ihm suchen, wobei sie ihn nicht am Leben
liessen, wenn er in ihre Fänge gerate, stütze sich lediglich auf Angaben seines Nachbarn
oder seiner Familienmitglieder. Praxisgemäss vermöchten Auskünfte von Drittpersonen für
sich alleine keine begründete Furcht vor zukünftiger Verfolgung zu belegen.
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dar- über bestünden, ob Leute, die ursprünglich aus G._______ stammen wür- den oder dort
für einige Zeit gelebt hätten, von den Taliban gezielt verfolgt würden, noch ob sie einem
erhöhten Verfolgungsrisiko ausgesetzt seien. Zudem habe der Beschwerdeführer eigenen
Angaben zufolge vor ungefähr (…) Jahren in seiner Kindheit während einer Zeitspanne von
etwa (…) Jah- ren in G._______ gewohnt. Den grössten Teil seines Lebens habe er je- doch
in B._______ verbracht, wo sich zum Zeitpunkt seiner Ausreise auch sein



Lebensmittelpunkt befunden habe. Es sei nicht davon auszugehen, dass er durch den
Aufenthalt in seiner Kindheit in G._______ einem erhöh- ten Verfolgungsrisiko ausgesetzt
sei.

E. 7.2
Der Beschwerdeführer wendet in seiner Rechtsmitteleingabe dagegen ein, dass sowohl
Persisch (resp. Farsi/Dari) als auch Paschto Amtsspra- chen in Afghanistan seien und es
gerade in B._______ für die Bevölkerung selbstverständlich sei, die «andere» Sprache
täglich zu hören. Er verstehe also die Grundzüge der Sprache, auch wenn er sie nicht
sprechen könne, und habe betreffend die Situation, in der er mit den Taliban über den Auf-
enthaltsort seines Bruders gesprochen habe, nicht geltend gemacht, dass er nicht verstanden
habe, was die Taliban von ihm gewollt hätten. Vielmehr sei eine Verständigung, welche
über die grundlegende, auch aus den Um- ständen interpretierbare Kommunikation, wonach
die Taliban seinen Bru- der gesucht hätten, nicht möglich gewesen. Als die Diskussion und
die Fra- gen komplexer geworden seien, habe er nicht mehr alles verstanden. Dies auch vor
dem Hintergrund, dass die Taliban zusehends aufgebrachter ge- wesen seien und ihn
angeschrien hätten. Es sei daher entgegen den Aus- führungen der Vorinstanz absolut
realistisch und gut nachvollziehbar, dass und inwieweit er und die Taliban miteinander
hätten kommunizieren kön- nen. Ebenfalls sei der Vorinstanz dahingehend zu
widersprechen, dass seine Schilderungen auffallend detailarm seien. Zum einen sei er nach
der freien Erzählung nur einmal aufgefordert worden, mehr Details zum Vorfall am (…)
2021 anzugeben. Dem sei er nachgekommen, indem er das Aussehen der Taliban
beschrieben und unter anderem erklärt habe, dass die Frauen das Zimmer verlassen hätten,
so dass dieses habe durchsucht werden können. Zum anderen zeige die Vorinstanz, dass sie
sich in Afghanistan nicht auskenne und die Lebensrealitäten vor Ort verkenne. Es sei schon
lange nicht mehr so, dass alle Taliban in lange Gewänder gehüllt seien und Tücher auf dem
Kopf tragen würden. Im Gegenteil seien sehr viele der Ta- liban in Kampfmontur gekleidet,
gerade wenn sie Hausdurchsuchungen
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nur aus der Sicht der Vorinstanz als stereotyp zu beurteilen. Zusammenfas- send könne
festgehalten werden, dass seine Vorbringen bei einer Gesamt- würdigung der Umstände
und seiner Aussagen, als glaubhaft einzuordnen seien. In der Beschwerde wurde der geltend
gemachte Sachverhalt sodann durch weitere Angaben des Beschwerdeführers präzisiert. So
hätten die Taliban ihn nicht geschlagen, sondern gestossen, als sie ins Haus eingedrungen
seien. Er sei dabei nicht schwer verletzt worden, habe aber am Rücken aufgrund des Stosses
gegen den Türrahmen Schmerzen gehabt. Auch hät- ten die Taliban nicht bei ihm im Haus
geschossen, sondern er habe damit sagen wollen, dass in dieser Nacht seitens der Taliban
Schüsse gefallen seien, wobei er nicht wisse, welche Mitglieder der Taliban dies gewesen
seien. Schliesslich macht der Beschwerdeführer geltend, dass eine spezifische
Reflexverfolgung vorliege, wobei das angeblich verräterische Gedanken- gut des Bruders
vom Verfolger auf ihn projiziert werde. Die Taliban ver- suchten ihn dingfest zu machen,
weil dessen Bruder (…) habe. Er und seine Familie würden somit von den Taliban als (…)
aufgrund ihrer «west- lichen» Gesinnung verfolgt. Es könne zwar kein absoluter Beweis
dafür erbracht werden, dass der Vorfall mit seinem Sohn tatsächlich in Zusam- menhang
mit seiner versuchten Verhaftung stehe; dieses Ereignis stelle jedoch ein Indiz hierfür dar.
Zudem sei darauf hinzuweisen, dass es keine weiteren Annäherungsversuche gegenüber
dem Sohn oder seinen ande- ren Kindern gegeben habe, weil ihnen strikt verboten worden



sei, die Schule zu besuchen. Ferner stelle die Tatsache, dass seine Familie auf- grund
dessen, dass die Taliban regelmässig zu seinem Haus kommen wür- den, bei Verwandten
weile, ein weiteres Indiz für seine Reflexverfolgung dar.

E. 8.1
Im Folgenden ist zu prüfen, ob die Vorbringen des Beschwerdeführers flüchtlingsrechtlich
relevant im Sinne von Art. 3 AsylG sind.

E. 8.2
Länderberichte verschiedener internationaler Organisationen und Or- gane halten fest, dass
Personen mit bestimmten Profilen in Afghanistan einem erhöhten Verfolgungsrisiko
ausgesetzt sind. Dazu gehören unter an- derem Personen, welche der ehemaligen
afghanischen Regierung oder den internationalen Militärkräften nahestehen oder als
Unterstützer
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COMMISSIO- NER FOR REFUGEES [UNHCR], Guidance Note on the International
Protec- tion Needs of People Fleeing Afghanistan, Update 1, February 2023, Ziff. 16;
UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY SECURITY COUNCIL, The situation in
Afghanistan and its implications for international peace and security, Re- port oft he
Secretary-General, 27.02.2023, Ziff. II/3.; HUMAN RIGHTS WATCH, World Report 2023
– Afghanistan, www.hrw.org/world-re- port/2023/country-chapters/afghanistan;
EUROPEAN UNION AGENCY FOR ASYLUM [EUAA], Afghanistan – Targeting of
Individuals, August 2022; EUAA, Country Guidance: Afghanistan, Mai 2024, S. 25 ff., alle
abgerufen am 19.07.2024). Auch afghanische Staatsangehörige, welche als Dolmet- scher
für westliche – insbesondere amerikanische – Sicherheitskräfte tätig waren, gelten als
besonders gefährdet (vgl. UK HOME OFFICE, Country Po- licy and Information Note,
Afghanistan: Fear of the Taliban, Version 3.0, April 2022, Ziff. 6.3). Gemäss EUAA
kommen die gezielten Verfolgungs- handlungen der Taliban gegen Personen, welche von
ihnen als den inter- nationalen Truppen nahstehend identifiziert werden, asylbeachtlicher
Ver- folgung gleich und die Betroffenen haben noch immer eine begründete Furcht vor
drohender Verfolgung in Afghanistan (vgl. EUAA, Country Guidance: Afghanistan, Mai
2024, Ziff. 3.3., S. 33 f.). Auch das Bundesver- waltungsgericht geht in ständiger
Rechtsprechung davon aus, dass für Personen mit einschlägigem Profil seit dem
vollständigen Abzug der aus- ländischen Streitkräfte und der im August 2021 erfolgten
Machtübernahme durch die Taliban weiterhin ein erhöhtes Verfolgungsrisiko besteht,
voraus- gesetzt, es handelt sich dabei um Personen, welche sich in besonderer Weise
exponiert haben, so dass sie den Taliban aufgefallen und in deren Fokus geraten sind (vgl.
bspw. Urteil des BVGer D-1191/2023 vom 8. Mai 2023 E. 5.2.1). Allein aufgrund einer
familiären Verbindung zu Personen mit einem erhöh- ten Risikoprofil lässt sich
demgegenüber nicht in jedem Fall eine objektive Furcht vor Reflexverfolgung ableiten. Es
ist im jeweiligen Einzelfall zu be- urteilen, ob konkrete Indizien und tatsächliche
Anhaltspunkte vorliegen, welche die Furcht vor einer real drohenden Verfolgung
nachvollziehbar er- scheinen lassen. Eine begründete Furcht vor künftiger Verfolgung ist
mithin zu bejahen, wenn eine Person aufgrund konkreter Indizien mit guten Grün- den, das
heisst objektiv nachvollziehbar, befürchten muss, dass ihr mit be- achtlicher
Wahrscheinlichkeit Verfolgung droht, und ihr deshalb eine Rück- kehr in den Heimatstaat
nicht zugemutet werden kann (vgl. bspw. Urteil BVGer D-5850/2023 vom 18. März 2024



E. 5.2 m.w.H.).
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E. 8.3
Das Bundesverwaltungsgericht gelangt nach Prüfung der Akten zur Er- kenntnis, dass die
Vorinstanz eine (Reflex-)Verfolgung des Beschwerde- führers durch die Taliban zu Recht
verneint hat. Es kann – mit nachfolgen- den Ergänzungen – auf die ausführlichen und
grundsätzlich zutreffenden Erwägungen in der vorinstanzlichen Verfügung verwiesen
werden. Vorliegend sprechen die individuellen Umstände des Einzelfalls – wie im
Folgenden aufgezeigt wird – gegen die Gefahr einer (Reflex-)Verfolgung des
Beschwerdeführers. So gelangt das Gericht zunächst zum Schluss, dass keine hinreichenden
Anhaltspunkte dafür bestehen, dass dessen nun im Ausland lebender Bruder C._______
trotz seiner Tätigkeit als (…) für (…) in den Fokus der Taliban geraten wäre. Gemäss
Angaben des Be- schwerdeführers hat C._______ Afghanistan bereits zwischen (…) 2019
und (…) 2020 und damit mehr als ein Jahr vor der geschilderten Haus- durchsuchung
verlassen, wobei es gemäss Aussagen des Beschwerdefüh- rers davor zu keinerlei Vorfällen
zwischen seinem Bruder und den Taliban gekommen sei (SEM-act. A13/12 F61). Auch
hätten die Taliban zu keinem früheren Zeitpunkt nach C._______ gesucht (a.a.O. F66). Aus
den Akten erschliesst sich nicht, inwiefern C._______ tatsächlich plötzlich ins Visier der
Taliban hätte geraten sollen respektive was die Taliban über dessen Tätigkeit bei (…)
wussten, zumal sich dies aus der Konversation des Be- schwerdeführers mit den Taliban
anlässlich der Hausdurchsuchung hätte ergeben müssen, welche dieser jedoch nur
rudimentär und gestützt auf seine Interpretation der Umstände verstanden habe (vgl.
Beschwerde Rz. 22). Aufgrund ihrer Reaktion anlässlich der Hausdurchsuchung ist davon
auszugehen, dass die Taliban überhaupt erst durch die Familie erfahren haben, dass sich
C._______ [im Ausland] aufhalte (a.a.O. F43), wobei es merkwürdig erscheint, dass die
Familie den Taliban eine solche nicht un- problematische Information ohne Weiteres
preisgegeben haben will. Vor diesem Hintergrund und gestützt auf seine Ausführungen ist
auch nicht nachvollziehbar, weshalb die Taliban nun gerade den Beschwerdeführer in
ernsthafter Verfolgungsabsicht ins Visier genommen haben sollen. Andere Gründe als die
familiäre Beziehung zu C._______ sind in den Akten nicht ersichtlich (zu den behaupteten
Problemen wegen der Herkunft aus G._______ siehe nachfolgend). Abgesehen davon, dass
– wie zuvor dar- gelegt – keine konkreten Hinweise dafür bestehen, dass C._______ tat-
sächlich im Fokus der Taliban stand, spricht gegen eine Reflexverfolgung wegen ihm auch,
dass zwei weitere Brüder, darunter auch der Zwillings- bruder von C._______, sich
weiterhin in B._______ aufhalten. Der Be- schwerdeführer macht nicht geltend, dass diese
von den Taliban behelligt
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seit der Ausreise des Beschwerdeführers auch zu keinen weiteren Vorfällen zwischen den
Taliban und den Mitgliedern seiner Kernfamilie gekommen; die Schilderung betreffend den
Vorfall mit seinem Sohn auf dessen Schul- weg lässt keinen Zusammenhang mit der
geltend gemachten Bedrohung durch die Taliban oder einer Suche nach dem
Beschwerdeführer erkennen (SEM-act. 13/12 F12 f., F63). Auch wenn die Familie des
Beschwerdefüh- rers nicht mehr an der ursprünglichen Adresse wohnhaft ist, dürfte im Üb-
rigen davon auszugehen sein, dass die Taliban diese ausfindig gemacht hätten, wenn
tatsächlich ein ernsthaftes Verfolgungsinteresse an ihm be- standen hätte beziehungsweise
bestehen würde. Die Aussagen des Nach- bars, wonach der Beschwerdeführer weiterhin



durch die Taliban gesucht werde, sind sodann als unbelegte Behauptungen einzustufen. Es
mangelt demnach an konkreten Indizien, weshalb der Beschwerdeführer objektiv
nachvollziehbar befürchten müsste, dass ihm mit beachtlicher Wahrschein- lichkeit eine
(Reflex-)Verfolgung droht. Betreffend das Vorbringen des Beschwerdeführers, er sei bei
der Haus- durchsuchung durch die Taliban verletzt worden und es seien Schüsse ge- fallen,
ist im Übrigen auffallend, dass er diese erstmals am Ende der zwei- ten Anhörung auf die
Frage, ob er nun alles Wesentliche habe mitteilen können, erwähnte. Es ist nicht ersichtlich,
weshalb er diese Information nicht bereits bei der Schilderung der Hausdurchsuchung
anlässlich seiner ersten Anhörung vorbrachte. Das SEM hat diese Aussage demnach zu
Recht als nachgeschoben qualifiziert. Daran vermögen auch die Ausfüh- rungen in seiner
Beschwerdeschrift nichts zu ändern. Schliesslich ist in Übereinstimmung mit der
Vorinstanz festzuhalten, dass sich alleine aus dem Aufenthalt des Beschwerdeführers in
G._______ wäh- rend seiner Kindheit keine asylrechtliche Relevanz ableiten lässt. Zwar
sind die Taliban nach ihrer Machtübernahme im August 2021 gegen die Bewoh- ner der
Provinz H._______ vorgegangen, um (…). Den Ausführungen des Beschwerdeführers
lassen sich jedoch keinerlei Hinweise dafür entneh- men, dass er (oder seine sich weiterhin
in Afghanistan aufhaltenden Fami- lienmitglieder) aufgrund mutmasslicher Verbindungen
[zu] I._______ ins Visier der Taliban geraten wären und diesbezüglich mit beachtlicher
Wahr- scheinlichkeit eine Verfolgung zu befürchten hätten.

E. 8.4
Insgesamt ist festzustellen, dass der Beschwerdeführer keine konkret drohende Verfolgung
nach Art. 3 AsylG darlegen konnte. Angesichts des- sen kann die Frage der Glaubhaftigkeit
seiner Angaben – soweit vom SEM
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Flüchtlings- eigenschaft des Beschwerdeführers demnach zu Recht verneint und sein
Asylgesuch folgerichtig abgelehnt.

E. 9.1
Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel
die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den
Grundsatz der Einheit der Familie (Art. 44 AsylG).

E. 9.2
Der Beschwerdeführer verfügt insbesondere weder über eine auslän- derrechtliche
Aufenthaltsbewilligung noch über einen Anspruch auf Ertei- lung einer solchen. Die
Wegweisung wurde demnach ebenfalls zu Recht angeordnet (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4;
2009/50 E. 9, je m.w.H.).

E. 10
Nachdem das SEM den Beschwerdeführer wegen Unzumutbarkeit des
Wegweisungsvollzugs in der Schweiz vorläufig aufgenommen hat, stellt sich die Frage
nach dem Vorliegen von anderen Vollzugshindernissen – Unzulässigkeit oder
Unmöglichkeit – im vorliegenden Fall nicht. Die Weg- weisungsvollzugshindernisse sind
alternativer Natur; ist eines erfüllt, gilt der Vollzug der Wegweisung als undurchführbar
(vgl. BVGE 2011/7 E. 8; 2009/51 E. 5.4).

E. 11



Aus diesen Erwägungen ergibt sich, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht
verletzt, den rechtserheblichen Sachverhalt richtig so- wie vollständig feststellt (Art. 106
Abs. 1 AsylG) und auch sonst nicht zu beanstanden ist. Die Beschwerde ist abzuweisen.

E. 12
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten dem Beschwer- deführer aufzuerlegen
(Art. 63 Abs. 1 VwVG) und auf insgesamt Fr. 750.– festzusetzen (Art. 1–3 des Reglements
vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem
Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Der am 11. April 2023 in gleicher
Höhe geleistete Kosten- vorschuss ist zur Bezahlung der Verfahrenskosten zu verwenden.

(Dispositiv nächste Seite)
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